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schuldrechtlicher Natur sind. Daher unterliegen m. E. fol
gende Ansprüche des Eigentümers bzw. Nutzungsberechtig
ten eines Grundstücks der Verjährung:
— der Anspruch auf Herausgabe von Nutzungen (§.33 Abs. 2 

Satz 2 i. V. m. § 356 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz ZGB);
— der Anspruch auf Herausgabe des Ersatzes, der Entschä

digung oder des Ersatzanspruchs, den der unberechtigte 
Besitzer für einen Gegenstand erlangt hat, dessen Heraus
gabe nicht mehr möglich ist (§ 356 Abs. 1 Satz 2 2. Halb
satz ZGB);

— der Schadenersatzanspruch nach §§ 330 ff. ZGB;
— der sich aus § 317 Abs. 3 ZGB ergebende Anspruch eines 

Grundstücksnachbarn auf Erstattung der Hälfte der für 
die Errichtung oder Instandhaltung einer Einzäunung 
äufgewendeten Kosten;

— der aus §'318 Abs. 3 ZGB hergeleitete Anspruch auf Er
stattung verauslagter Kosten für die Kennzeichnung der 
Grundstücksgrenzen;

— der Anspruch auf Entschädigung für einen nicht der'Be-" 
seitigung unterliegenden Überbau (§ 320 Abs. 2 ZGB);

— der Anspruch auf Entschädigung für die Mitbenutzung 
eines Grundstücks (§ 321 Abs. 3 ZGB);

— der Anspruch auf Zahlung des Entgelts für die Nutzung 
eines Grundstücks (§ 288 Abs. 3 Satz 1 sowie § 313 Abs. 3 
Satz 1 ZGB);

— sonstige, sich aus dem Eigentum oder Nutzungsrecht an 
Grundstücken bzw. Bodenflächen ergebende Zahlungs
ansprüche.
Aus dieser Auslegung des § 479 Abs. 1 ZGB und' des § 10 

Abs. 1 GDO folgt, daß sämtliche Ansprüche, die sich direkt 
aus dem Eigentums- bzw. Nutzungsrecht an einem Grund
stück oder Grundstücksteil ergeben, zu jeder Zeit mit Hilfe 
des Gerichts durchgesetzt werden können. Dagegen unter
liegen die Ansprüche auf Herausgabe von Nutzungen, des Er
satzes, der Entschädigung, von Ersatzansprüchen sowie von 
Geldforderungen, die aus dem Eigentumsrecht an einem 
Grundstück oder einem Teil davon abgeleitet werden, der 
Verjährung.
GERD JANKE,
wiss. Mitarbeiter am Obersten Gericht

Staatsanwdtschaftliche Informationen 
zum Schutz des sozialistischen Eigentums

Im Wege der Anzeigenprüfung, die den Verdacht der vor
sätzlichen Beschädigung sozialistischen Eigentums (§ 163 
StGB) nicht bestätigte, wurde folgender Sachverhalt festge
stellt: Am 5. und 6. Januar 1985 hatten in den Fußgänger
bereichen eines Stadtzentrums Mitarbeiter des VEB Kombi
nat Stadtwirtschäft Schnee geräumt und anschließend Kies 
gestreut. Durch abprallende Teile des Streukieses wurden 
Schaufensterscheiben im Wert von etwa 80 bis 90 TM be
schädigt.

Zum Räumen war ein Multicar M 2519 mit Streuaufsatz 
1303 eingesetzt. Auf Grund der extrem niedrigen Tempera
turen wurde das Fahrzeug auch mit zusammengefrorenen 
Kiesklumpen beladen. Eine Zerkleinerung oder Aussortie
rung solcher Klumpen erfolgte nicht und ist in den Arbeits
anweisungen auch nicht vorgesehen. Die Fahrgeschwindig
keit betrug maximal 15 km/h, die Streubreite bis zu 2 m. 
Festlegungen über die Einstellung des Schutzschildes am 
Streuaufsatz, der ein unkontrolliertes Herausschleudern des 
Streugutes verhindern soll, existierten nicht.

Nach den Untersuchungen der Volkspolizei kann davon 
ausgegangen werden, daß die zusammengefrorenen Kies
klumpen bei ihrem Austritt an der Streuscheibe eine Ver
änderung am Schutzschild des Streuaufsatzes bewirkten, wo
durch keine sicheren Betriebsbedingungen mehr vorhanden 
waren.

Im Zusammenhang mit der Sachverhaltsfeststellung 
wurde die Verletzung von Arbeitspflichten und die Durch
setzung der materiellen Verantwortlichkeit geprüft. Die Prü
fung ergab, daß die Leitungskader und die Mitarbeiter des 
Stadtwirtschaftsbetriebes keine zur Beschädigung der Schau
fensterscheiben führenden Pflichtverletzungen begangen ha
ben. Die Ausübung des Winterdienstes auf den Gehwegen 
war ausreichend vorbereitet worden:
— Die Mitarbeiter des Winterdienstes erhielten eine be

sondere Ausbildung und Belehrung für ihren Einsatz, die
mit einem Befähigungsnachweis bestätigt wurde;

Bei anderen gelesen

Ämterkauf und SchmietgeldzaWung 
Erscheinungen der Wirtschaftskriminalität in den USA
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Ämterkauf ist bis heute in den USA in etwas verschleierter 
Form möglich; von den 31 Botschaftern, die Präsident Nixon 
ernannte, hatten 9 mehr als 100 000 Dollar zu seinem Wahl
kampf beigesteuert. Von den 80 Botschaftern, die bis Fe
bruar 1984 von Präsident Reagan ernannt wurden, waren nur 
47 gelernte Diplomaten; gerade die Spitzenpositionen des 
Auswärtigen Dienstes wie London, Paris und Moskau gehen 
vorzugsweise an politische Freunde des jeweiligen Präsiden
ten, die mit Wahlspenden geholfen haben, ihn an die Macht 
zu bringen. •• .,;VV; •

In den letzten Jahren kam es häufig vor, daß amerikani
sche Firmen an ausländische Regierungen Schmiergelder zähl
ten, um entsprechende Aufträge für ihre Firmen zu erhalten. 
1976 zahlten von 32 Gesellschaften jede mehr als 1 Million 
Dollar an Bestechungsgeldern. Bei der Firma Exxon waren es 
77 761 000 Dollar. Die Flugzeugfirma Lockheed zahlte von 
1968 bis 1975 mindestens 25 Millionen Dollar an ausländische 
Regierungen, so z. B. 1,6 Millionen Dollar an den japanischen 
Premierminister Tanaka. Die Firma „International Telephone 
and Telegraph“ zahlte 1975 insgesamt 3,8: Millionen und 1977 
8,7 Millionen an zahlreiche Regierungen, insbesondere von In
donesien, dem Iran, den Philippinen, Algerien, Mexiko, der 
Türkei, Chile und Italien. Manager bringen zur Verteidigung 
derartiger Zahlungen vor, in den entsprechenden Ländern sei 
es Brauch, daß zur Erlangung von Aufträgen Schmiergelder 
gezahlt würden, andernfalls könne man keine Geschäfte ma
chen.

In anderen Firmen müssen die Manager unterschreiben, 
daß sie sich strikt an die „Integritätspolitik“ ihrer Firma hal
ten, andernfalls sie die fristlose Entlassung zu gewärtigen ha
ben. ' . • -' /

Der verstorbene Ministerialrat Terstegen gab 1961 auf 
einer Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes an, auch deut
sche Firmen seien gezwungen, sich dieser Schmiergeldpraxis 
anzuschließen, um Aufträge zu erhalten; die bezahlten Be
träge könnten von der Steuer abgezogen werden. An dieser 
Praxis hat sich bis heute wohl nichts geändert.

Aus: Prof. Dt. Wolf M i d d e n d o r f  (Freiburg), „Florida 
oder Nerzmantel? - Wirtschaftskriminalität in kriminolo
gischer Sicht (Teil 2)“, Kriminalistik (Heidelberg) 1985, 
Heft 5, S. 276 f.

— die Winterdienstbereitschaft aller Geräte wurde — auch 
aus technischer Sicht — geprüft und bestätigt;

— für die Bedienung der Streufahrzeuge ist die Arbeits
geschwindigkeit mit maximal 15 km/h festgelegt.
In Auswertung des Schadensfalls wurde im Stadtwirt

schaftsbetrieb der Streuaufsatz des Fahrzeugs verändert. 
Der Schutzschild wurde durch angeschweißte Verstrebungen 
so arretiert, daß keine unwillkürlichen Veränderungen mehr 
möglich sind.

Da ähnliche Schadensfälle beim Schneeräumen in ande
ren Stadtwirtschaftsbetrieben nicht auszuschließen sind, 
informierte der Generalstaatsanwalt der DDR auf der Grund
lage des § 7 Abs. 2 StAG das Ministerium für Bezirksgelei
tete Industrie und Lebensmittelindustrie über die Schadens
ursachen sowie die entsprechenden technischen Veränderun
gen, die der Stadtwirtschaftsbetrieb daraufhin am Fahrzeug 
vorgenommen hat, und empfahl, diese Information in ge
eigneter Weise auszuwerten.

Im Ergebnis dieser Auswertung der Information mit den 
Leitern der Abteilungen örtliche Versorgungswirtschaft der 
Wirtschaftsräte der Bezirke und dem Institut für Kommunal
wirtschaft erhielt u. a. das Institut den Auftrag, den Scha
densfall im zentralen Arbeitskreis der Technischen Direk
toren der VEB. Stadtreinigung zu erläutern und dafür zu 
sorgen, daß in allen Stadtwirtschaftsbetrieben die Fahr
zeuge entsprechend umgebaut werden. Diese notwendigen 
technischen Veränderungen wertete das Institut auch mit dem 
Herstellerbetrieb aus.
RUDOLF WUNSCH,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR


